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Ihr Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz(IFG) vom 9. März 2021

Sehr ██████ ████

mit Ihrem oben genannten Antragerbaten Sie um Übermittlungdes Lastenheftes der Bundesre-

gierungfür einen elektronischen Nachweis von einer Impfunggegen Covid-19, als auch um

Übermittelungdes Pflichtenheftes des beauftragtenKonsortiums um IBM.

Über Ihren Antrag entscheide ich nach $ 1 Absatz 1 Satz 1 IFG wie folst:

I) Ihr Antragwird teilweise gem. $ 3 Nummer 4 IFG i.V.m.$ 5 Absatz 2 Satz 2 VgV abgelehnt,so-

fern Zugang auch zum „Pflichtenheft“begehrtwird.

II)Die herausgabefähigenUnterlagenwurdenIhnen durch E-Mail vom 20. April 2021 übermit-

telt.



Seite 2 von 3

Vorangestellt möchteich Ihnen mitteilen, dass ein konkretes Pflichtenheft dem BMG nicht vor-

liegt.

Die Umsetzung der in der Leistungsbeschreibung gewünschtenFunktionen, wurde von IBM an-

hand von Lösungsskizzen,welche technisches Wissen und damit Betriebsgeheimnisse beinhal-

ten, als Teil des Angebots an das BMG im Rahmen des Vergabeverfahrens übermittelt.

Diesbezüglichgreift allerdings der Ausschlusstatbestand des $ 3 Nummer 4 IFG i.V.m. $ 5 Abs. 2

5.2 VgV.

Begründung:
Nach $ 3 Nummer 4 IFG besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, wenn die Informa-

tion einer durch Rechtsvorschrift oderdurch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materi-

ellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen geregelten Geheimhaltungs- oder Ver-

traulichkeitspflichten oder einem Berufs- oder besonderem Amtsgeheimnis unterliegt.
Rechtsvorschrift iSv $ 3 Nummer 4 IFG kann auch eine Rechtsverordnung sein. (vgl BVerwG, Ur-

teil vom 28 Juli 2016 - BverwG 7 C 3/15)

Nach $5 Abs. 1VgV darf der öffentlicheAuftraggeber keine von den Unternehmen übermittel-
ten und von diesen als vertraulich gekennzeichneten Informationen weitergeben, wozu insbe-

sondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisseund die vertraulichen Aspekte der Angebote ein-

schließlichihrer Anlagen gehören.
Ferner präzisiert$ 5 Abs. 2 Satz 2 VgV, dass Angebote einschließlichihrer Anlagen sowie die Do-

kumentation über Öffnungund Wertung der Teilnahmeanträgeund Angeboten auch nach Ab-

schluss des Vergabeverfahrens vertraulich zu behandeln sind.

Wie dargestellt sind die Lösungsskizzen,welche technisches Wissen zur Umsetzung der Leis-

tungsbeschreibung und damit Betriebsgeheimnisse beinhalten, als Teil des Angebotsvon IBM an

das BMG im Rahmen des Vergabeverfahrens übermitteltworden. Diese Unterlagen unterfallen

somit auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens dem Vertraulichkeitsgebot, sodass der Infor-

mationsanspruch insoweit gem. $ 3 Nummer 4 IFG i.V.m $ 5 Abs. 2 Satz 2 VgV abzulehnen ist.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt

werden beim Bundesministerium für Gesundheit, Rochusstraße 1, 53123 Bonn. Dafür stehen
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1. Der Widerspruchkann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden.

2: Der Widerspruchkann auch auf elektronischem Weg erhoben werden. Dafür stehen

folgendeMöglichkeitenzur Verfügung:

Der Widerspruchkann mit qualifizierterelektronischer Signaturper E-Mail erhoben

werden. Die E-Mail-Adresselautet: poststelle@bmg.bund.de.

Der Widerspruchkann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigtersi-

cherer Anmeldungnach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse

lautet poststelle@bundessesundheitsministerium.de-mail.de .

Mit freundlichen Grüßen,

Im Auftrag

████ ██████


